
lieh ausgenutzt wird. Das ist vor allem zu erreichen 
durch die Erziehung der Mitarbeiter der MTS zu einer 
hohen Arbeitsdisziplin und zu einem hohen Staats
bewußtsein.

Alle Angeklagten haben diese große Aufgaben nicht 
erfüllt, sondern zum Teil in verbrecherischer Absicht 
gehemmt und gestört.

Der Angeklagte O. hat als überzeugter Faschist durch 
schwerste Sabotagehandlungen die friedliche und demo
kratische Entwicklung auf dem Lande bewußt und ge
wollt gehemmt und gestört. Seinem verbrecherischen 
Ziele gemäß, zur Vernichtung und Beseitigung der 
Deutschen Demokratischen Republik beizutragen, hat er 
seine Arbeitstätigkeit bei der MTS T. dazu ausgenutzt, 
um der MTS schwersten Schaden zuzufügen und damit 
den Klassenfeinden in die Hände zu arbeiten. Darüber 
hinaus betrieb er eine wüste Boykotthetze gegen die 
Deutsche Demokratische Republik, ihre Regierung und 
Staatsorgane. Er verherrlichte die Kriegsvorbereitungen 
der westlichen Imperialisten und unterstützte sie durch 
seine Handlungen aktiv und betrieb damit militaristische 
Propaganda sowie Kriegshetze.

Bei der Durchführung seiner Handlungen handelte 
der Angeklagte vorsätzlich, denn sein Wille war darauf 
gerichtet, verbrecherische Handlungen gegen die Deut
sche Demokratische Republik und das Weltfriedenslager 
zu begehen. Obwohl der Angeklagte aus Arbeiterkreisen 
stammt, war er niemals mit der Arbeiterklasse ver
bunden, lehnte deren Ziele ab und war statt dessen 
bestrebt, die Macht der Arbeiter und Bauern zu brechen 
und an deren Stelle die Macht der in dem Gebiet der 
Deutschen Demokratischen Republik endgültig besei
tigten Nazi- und Kriegsverbrecher sowie der entmach
teten Kapitalisten zu setzen. Der Angeklagte O. ist so
mit eines Verbrechens nach Art. 6 Abs. 2 der Ver
fassung der Deutschen Demokratischen Republik 
schuldig.

Die Angeklagten L. und G. waren als Leiter der MTS 
T. verpflichtet, die Durchführung der der MTS gestellten 
großen Aufgaben zur Verwirklichung des Bündnisses der 
Arbeiterklasse mit den werktätigen Bauern zu gewähr
leisten. Sie waren verpflichtet, die Arbeitsdisziplin und 
das Staatsbewußtsein der ihnen unterstellten Kollegen 
ständig zu verbessern und auf ein höheres Niveau zu 
heben. Des weiteren gehörte es zu ihrer Pflicht, durch 
Anleitung und Kontrolle dafür Sorge zu tragen, daß die 
verfügbare Technik der MTS höchstmöglich für die Er
füllung der Aufgaben der MTS ausgenutzt wurde. 
Durch ihr eigenes verantwortungsloses Verhalten haben 
die Angeklagten jedoch die Arbeit der MTS T. nicht ge
fördert, sondern in höchstem Maße gehemmt. Unter der 
Leitung der beiden Angeklagten konnte es geschehen, 
daß sich das Staatsbewußtsein ihrer Mitarbeiter nicht 
verbesserte, sondern sich im geraden Gegenteil zu
sehends verschlechterte. Darüber hinaus konnte eine 
volle Ausnutzung des Fuhrparks nicht erfolgen, weil 
durch das verantwortungslose Verhalten beider An
geklagten der gesamte Maschinenpark der MTS in 
seiner Gebrauchs- und Einsatzfähigkeit nicht verbessert, 
sondern verschlechtert wurde. Dies hatte zur Folge, daß 
die Leistungsfähigkeit der Station zurückging, das An
sehen der MTS in der Öffentlichkeit sank und der MTS 
ein großer materieller und ideeller Schaden zugefügt 
wurde.

Mit ihrer Verantwortungslosigkeit haben die An
geklagten die Durchführung der Wirtschaftsplanung und 
die Versorgung der Bevölkerung dadurch gefährdet, 
daß sie Gegenstände, die wirtschaftlichen Leistungen zu 
dienen bestimmt sind, in ihrer Tauglichkeit für ihren 
bestimmungsmäßigen Gebrauch minderten.

Die Angeklagten haben ihre Handlungen nicht vor
sätzlich ausgeführt. Auf Grund ihrer beruflichen und 
gesellschaftlichen Kenntnisse waren die Angeklagten 
jederzeit in der Lage, die Leitung der MTS so wahr
zunehmen, daß ihre Tätigkeit der Station zum Vorteil 
gereicht hätte. Durch ihr disziplinloses Verhalten und 
ihre moralische Verworfenheit haben sie jedoch die 
ihnen zumutbare Sorgfaltspflich't in der Erfüllung ihrer 
Pflichten völlig vernachlässigt und damit der MTS in 
fahrlässiger Weise Schaden zugefügt.

Die Angeklagten L. und G. sind somit eines Ver
brechens nach § 1 Abs. 1 Ziff. 2 und Abs. 2 WStVO 
schuldig.

Der Vertreter des Bezirksstaatsanwalts beantragte für 
das begangene Verbrechen des Angeklagten O. eine 
Strafe von 15 Jahren Zuchthaus und für die strafbaren 
Handlungen der Angeklagten L. und G. eine Strafe von 
einem Jahr Gefängnis für L. und von 9 Monaten Ge
fängnis für G.

In voller Übereinstimmung mit dem Antrag des Ver
treters des Bezirksstaatsanwalts ist der Senat der Über
zeugung, daß die beantragten Strafen unbedingt erfor
derlich sind, um unseren Staat und das gesellschaftliche 
Eigentum vor weiteren derartigen Angriffen zu schützen.

Der Angeklagte O. ist als bewußter faschistischer 
Verbrecher tätig geworden und muß daher zum Schutze 
der Deutschen Demokratischen Republik für sehr lange 
Zeit von der Gesellschaft isoliert und daran gehindert 
werden, in Zukunft weitere verbrecherische Angriffe 
auf die Grundlagen unserer Gesellschaftsordnung durch
zuführen.

Die Angeklagten L. und G. stammen aus Arbeiter
kreisen und haben durch ihr bisheriges Leben bewiesen, 
daß sie mit der Arbeiterklasse verbunden waren. Sie 
haben sich jedoch in letzter Zeit in keiner Weise gesell
schaftlich weiterentwickelt und sich dadurch immer 
mehr und mehr von der Arbeiterklasse und ihrer Partei 
•entfernt.

Dies hatte zur Folge, daß sie moralisch abglitten und 
im Ergebnis damit ihren verantwortungsvollen Pflichten 
und Aufgaben in keiner Weise mehr nachkamen und 
sich auch nicht die Mühe gaben, ihre Schwächen und 
Mängel zu erkennen und ihnen gemäß dieser Erkennt
nis abzuhelfen.

Durch dieses schwankende Verhalten ließen sie es an 
dem notwendigen Verantwortungsbewußtsein gegenüber 
der Arbeiterklasse fehlen und fügten dadurch unserer 
Volkswirtschaft Schaden zu; sie leisteten eine Arbeit, 
die im Endergebnis gegen die Interessen unserer Werk
tätigen, insbesondere aber gegen die Interessen unserer 
werktätigen Bauern und der wirtschaftlichen Weiterent
wicklung auf dem Lande gerichtet war. Bei den An
geklagten ist ferner zu berücksichtigen, daß sie ihre 
strafbaren Handlungen als gewählte Abgeordnete des 
Volkes begingen und damit das in sie gesetzte Ver
trauen aufs schwerste mißbrauchten.

Bei der Strafzumessung muß jedoch berücksichtigt 
werden, daß die Schuld des Angeklagten G. etwas ge
ringer ist als die des Angeklagten L. Obgleich der An
geklagte G. über bessere fachliche Kenntnisse verfügt 
als der Angeklagte L., hat dieser doch weitaus bessere 
gesellschaftliche Kenntnisse und größere Erfahrungen im 
Umgang mit Menschen hinsichtlich deren demokra
tischer Erziehung. Darüber hinaus hatte der Angeklagte
L. größere Pflichten als der Angeklagte G., und demzu
folge war auch die Verantwortlichkeit des Angeklagten 
L. höher als die des Angeklagten G.

Der Senat erkannte daher unter Berücksichtigung 
aller Umstände, die die Angeklagten zur Durchführung 
ihrer verbrecherischen Handlungen veranlaßten, auf die 
von dem Vertreter des Bezirksstaatsanwalts beantragten 
Strafen.

Art. 6 der Verfassung.
Ein Tierarzt in verantwortlicher Funktion, der aus 

bewußter Gegnerschaft zu unserem Staat die gesetzr 
liehen Vorschriften über die Bekämpfung der Schweine
pest und über die Impfung von Schweinen mißachtet, so 
daß der Schweinezucht der volkseigenen Güter und der 
LPG u. U. großer Schaden entsteht, betreibt Schädlings- 
tätigkeit, die sich gegen die Grundlagen unserer staat
lichen und gesellschaftlichen Ordnung richtet.

BG Erfurt, Urt. vom 14. Juni 1955 — 1 Ks 54/55.*)
Der 44jährige Angeklagte K. war längere Zeit Direktor, und 

zuletzt Cheftierarzt eines Schlachthofes; der 28jährige Ange
klagte Sch. war Kreistierarzt.

*) Bei dem nachstehend abgedruckten Urteil des BG Erfurt 
kam es uns lediglich auf die Wiedergabe derjenigen Abschnitte 
aus Sachverhalt und Entscheidungsgründen an, die sich auf die 
Schädlingstätigkeit der Angeklagten beziehen. Die Ausführun
gen über die Boykotthetze wurden deshalb, obwohl sie natür
lich bei der Strafzumessung entscheidend ins Gewicht fielen, 
nicht mitabgedruckt. _. _ . ,Die Redaktion
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